




Muster eines schulischen Konzeptes
für demokratische Schulkultur und Radikalisierungsprävention
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Dieses Konzept ist ein Muster. Es soll Schulen eine fachliche Orientierung und Formulierungshilfe bieten und muss an die jeweiligen schulischen Bedingungen, Zuständigkeiten und Bedarfe angepasst sowie an den gekennzeichneten Stellen ergänzt werden.
[bookmark: _Toc227852847]Präambel
Junge Menschen greifen gesellschaftliche und politische Themen in ihrem Alltag auf – in sozialen Medien, Klassenchats, Gesprächen und Konflikten in der Schule. Schule ist deshalb nicht nur ein Ort des Lernens, sondern auch ein Ort, an dem Zugehörigkeit, Unterschiedlichkeit, Konflikte und gesellschaftliche Spannungen sichtbar und bearbeitbar werden. Unsere Schule versteht es als ihre Aufgabe, eine demokratische Schulkultur zu stärken, in der Teilhabe, Anerkennung, Diskursfähigkeit, Ambiguitätstoleranz und ein diskriminierungssensibler Umgang mit Unterschiedlichkeit gefördert werden.
Dazu gehört auch ein gemeinsamer und professioneller Umgang mit Hinweisen auf mögliche Radikalisierung unter Schüler:innen. Nicht jede Form von Radikalität ist dabei problematisch. Dieses Konzept richtet sich gegen autoritäre, menschenabwertende, pluralitätsfeindliche und gewaltbefürwortende Äußerungen und Handlungen. Es geht uns darum, problematische Entwicklungen besonnen einzuordnen und pädagogisch zu bearbeiten, ohne zu stigmatisieren.
Vor diesem Hintergrund hält dieses Konzept die gemeinsame Grundlage fest, auf der wir demokratische Schulkultur und schulische Radikalisierungsprävention an unserer Schule zusammendenken.



[bookmark: _Toc227852848]Grundsätze
[bookmark: _Toc227852849]Ziele demokratischer Schulkultur und Radikalisierungsprävention an unserer Schule
Demokratische Schulkultur und Radikalisierungsprävention gehören für uns zusammen. Wir verstehen Radikalisierungsprävention nicht als isolierte Sonderaufgabe, sondern als Teil einer Schule, die Teilhabe, Anerkennung, Ambiguitätstoleranz, Diskursfähigkeit und einen diskriminierungssensiblen Umgang mit Unterschiedlichkeit stärkt.
Ziel unserer Schule ist es, Bedingungen zu fördern, unter denen Schüler:innen Gehör finden, Zugehörigkeit erfahren, Konflikte bearbeiten und sich als handlungsfähig erleben können. Dazu gehört, ihre Ressourcen zu stärken, sie auf ihrem Weg zu mündigen, kritischen und konfliktfähigen Menschen zu begleiten und ihnen bis zum Schulabschluss verlässliche Unterstützung zu bieten.
Radikalisierungsprävention ist in diesem Zusammenhang ein Teil demokratischer Schulkultur. Sie zielt darauf, Hinweise auf mögliche problematische Radikalisierungsentwicklungen unter Schüler:innen frühzeitig wahrzunehmen, gemeinsam einzuordnen und pädagogisch zu bearbeiten. Dafür braucht es ein gemeinsames Verständnis des ambivalenten Begriffs der Radikalisierung. Nicht jede Form von Radikalität ist problematisch. Pädagogisch relevant werden für uns autoritäre, menschenabwertende, pluralitätsfeindliche und gewaltbefürwortende Äußerungen und Handlungen. Auf dieser Grundlage verständigen wir uns darauf, wann pädagogische Intervention notwendig ist – und wann nicht.

[bookmark: _Toc227852850]Demokratische Schulkultur, Radikalisierungsprävention und unser Landesschulgesetz
Die Stärkung demokratischer Schulkultur und schulische Radikalisierungsprävention sind keine zusätzlichen Aufgaben neben dem Bildungs- und Erziehungsauftrag, sondern stehen mit ihm in engem Zusammenhang. Schule ist aufgefordert, die Würde des Menschen zu achten, Demokratie und Freiheit zu stärken, Toleranz zu fördern und zu einem friedlichen und diskriminierungsfreien Zusammenleben beizutragen.
Daraus ergibt sich für uns der Auftrag, Schule als einen Ort zu gestalten, an dem Unterschiedlichkeit anerkannt, Teilhabe ermöglicht, Konflikte bearbeitet und Ausgrenzung entgegengewirkt wird. Schüler:innen sollen lernen, die Perspektiven anderer wahrzunehmen, Widersprüche auszuhalten, Konflikte respektvoll auszutragen und sich gegen Abwertung und Menschenfeindlichkeit zu positionieren.
Radikalisierungsprävention verstehen wir deshalb als Teil dieses Auftrags. Sie dient nicht nur der Reaktion auf problematische Entwicklungen, sondern ist eingebettet in das Ziel, demokratische Bildung, Gleichwertigkeit und ein menschenrechtsorientiertes Zusammenleben im Schulalltag zu stärken.

[bookmark: _Toc227852851]Erfüllung von Bedürfnissen fernab von radikalisierenden Ideologien
Junge Menschen suchen nach Zugehörigkeit, Anerkennung, Selbstwirksamkeit, Sicherheit, Orientierung, Unabhängigkeit und Möglichkeiten zur Entwicklung ihrer Identität. Wenn sie sich problematischen Ideologien oder autoritären Deutungsangeboten zuwenden, geschieht das häufig auch vor dem Hintergrund solcher Bedürfnisse.
Radikalisierungsprävention bedeutet für uns deshalb nicht nur, problematische Entwicklungen zu erkennen, sondern auch Bedingungen zu schaffen, unter denen junge Menschen Anerkennung, Beziehung, Beteiligung und Orientierung auf andere Weise erfahren können. Dazu gehören verlässliche Beziehungen, Möglichkeiten der Mitgestaltung, Räume für Austausch und Reflexion sowie eine Schulkultur, in der Unterschiedlichkeit anerkannt und Konflikte bearbeitbar werden.

[bookmark: _Toc227852852]Phänomenübergreifende Radikalisierungsprävention
Radikalisierungsprävention an unserer Schule beschränkt sich nicht auf eine bestimmte Richtung oder Ideologie. Wir betrachten problematische Radikalisierungsdynamiken phänomenübergreifend. Dazu zählen politisch, religiös oder weltanschaulich begründete Formen ebenso wie verschwörungsideologische, pluralitätsfeindliche oder gewaltbefürwortende Entwicklungen.
Ein phänomenübergreifender Blick hilft uns, gemeinsame Muster in Radikalisierungsprozessen wahrzunehmen, etwa die Suche nach Zugehörigkeit, Feindbilder, autoritäre Deutungen, Abwertung anderer oder die Legitimierung von Gewalt. Zugleich trägt er dazu bei, bestimmte Gruppen nicht vorschnell mit Radikalisierung gleichzusetzen. Für unsere pädagogische Arbeit ist deshalb nicht die Zugehörigkeit zu einer Religion, Herkunft oder politischen Position ausschlaggebend, sondern die Frage, ob Äußerungen oder Handlungen menschenabwertende, pluralitätsfeindliche, autoritäre oder gewaltbefürwortende Dynamiken verstärken.
Ein phänomenübergreifender Ansatz ermöglicht es uns außerdem, schulische Prävention flexibel an neue Entwicklungen anzupassen und mit einem gemeinsamen Verfahren auf unterschiedliche problematische Dynamiken zu reagieren.


[bookmark: _Toc227852853]Haltung
[bookmark: _Toc227852854]Besonnenheit
Wir folgen einem Grundsatz der Besonnenheit und streben nach einer Balance zwischen einer Verharmlosung radikaler Ideologien und einer alarmistischen Dramatisierung individuellen Verhaltens. In vielen Fällen von potenzieller Radikalisierung ist es ratsam, als schulisches Personal erst einmal durchzuatmen, statt schnell, aber unüberlegt zu handeln. Wir halten es nicht immer für empfehlenswert, radikales Verhalten unmittelbar zu sanktionieren. Vielmehr halten wir es für wichtig, zunächst in den Austausch mit dem jungen Menschen zu gehen; zu erfahren, was hinter dem von uns als radikal eingestuften Verhalten steckt und zwischen Provokation und Ideologie zu unterscheiden. Es ist ratsam, eine zweite Meinung, etwa aus dem Kollegium, einzuholen; idealerweise von einem oder einer der beiden Clearing-Beauftragten, die den Bereich der Radikalisierungsprävention an unserer Schule verantworten.

[bookmark: _Toc227852855]Unterstützung statt Stigmatisierung
Junge Menschen, die mit radikalen Ideologien in Berührung kommen, sollen weder stigmatisiert noch markiert, sondern unterstützt werden. Wir nehmen von Ethnisierung und Kulturalisierung Abstand. Für eine fundierte Beurteilung von Radikalisierung blicken wir auf konkrete Verhaltensmuster, statt Verhalten mit vermeintlicher Ethnizität oder Kultur zu erklären. Junge Menschen in ethnische oder kulturelle Schubladen zu stecken, kann ihre Abneigung und im schlechtesten Fall auch Radikalisierung verstärken. Universell-präventive Angebote (z.B. Projekttage) richten wir grundsätzlich an alle Schüler:innen und nicht an ausgewählte Gruppen. Im Vordergrund stehen für uns nicht (zugeschriebene) Kultur oder Religion von Schüler:innen, sondern die Frage, ob Äußerungen und Handlungen an bestehende Ausgrenzungsverhältnisse anknüpfen.

[bookmark: _Toc227852856]Religionssensibilität
Teil unserer Schulgemeinschaft sind heterogene Menschen, deren Zugänge zu Religion sich voneinander unterscheiden. Entsprechend wollen wir als schulisches Personal unsere eigenen (a)religiösen Biografien reflektieren. Religion verstehen wir an unserer Schule nicht nur als potenziellen Auslöser von Konflikten, sondern auch als Ressource. Sie bietet vielen Menschen Struktur im Alltag, Sinn im Leben und Halt bei Rückschlägen. Religiöses wie auch areligiöses Leben hat deswegen an unserer Schule einen Platz und wir versuchen, religiöse wie auch areligiöse Ausübung so weit zu ermöglichen, wie es der schulische Rahmen zulässt. Sowohl einer areligiösen Weltanschauung als auch Religion einen legitimen Platz im schulischen Alltag zu geben, bedeutet nicht nur, die Lebensrealität vieler junger Menschen an unserer Schule ernst zu nehmen, sondern kann auch als präventives Handeln verstanden werden. Denn eine religionssensible Haltung integriert einen für viele junge Menschen wichtigen Teil ihres Lebens in den schulischen Raum und verhindert damit, dass sie das Gefühl entwickeln, mit ihren Bedürfnissen nicht wahrgenommen zu werden. Ignorieren wir areligiöse und religiöse Anliegen oder verweigern ihnen Raum, kann für junge Menschen der Eindruck entstehen, dass ihre Überzeugungen abgelehnt oder nicht ernst genommen werden. Das wiederum kann Gefühle von Ungerechtigkeit, Abweisung und Frustration hervorrufen. Insbesondere, wenn der Eindruck entsteht, dass bestimmte Religionen bevorzugt und andere marginalisiert werden.
Solche Erfahrungen können zu einer Abkehr von der Schulgemeinschaft und einer erhöhten Anfälligkeit für radikale Ideologien führen. Indem wir Religion in den schulischen Alltag integrieren und ihr einen Platz geben, leisten wir also nicht nur einen Beitrag zu Wertschätzung, sondern wirken auch aktiv der Gefahr von Radikalisierung entgegen.
Religionssensibilität verstehen wir als Fähigkeit, „die sich den im weiteren Sinn religiösen Erfahrungen anderer Menschen empfindsam, feinfühlig und respektvoll öffnen kann, die die Realität von Religion in der Lebenswelt der Menschen überhaupt differenziert wahrzunehmen in der Lage ist und in die professionellen Handlungskontexte zu integrieren weiß.“[footnoteRef:1] [1:  Nauerth, Matthias et al. (2017): Religionssensibilität in der Sozialen Arbeit: Positionen, Theorien, Praxisfelder, Stuttgart: Kohlhammer, S. 15.] 

Konkrete religionssensible Maßnahmen könnten etwa sein:
· Religiöse Feiertage sichtbar machen: Ein schulweiter Kalender, der religiöse Feiertage verschiedener Glaubensrichtungen (z. B. Ramadan, Chanukka, Diwali, Ostern) enthält und über ihre Bedeutung informiert. Auf interreligiösen Feierlichkeiten können wichtige Feste unterschiedlicher Religionen thematisiert werden (z. B. gemeinsames Essen, Musik, Geschichten);
· Religiöse Praxis fördern: Rückzugsorte für Gebet oder Meditation: Ein neutraler Raum, der allen Schüler:innen für Gebete oder stille Reflexion offensteht, unabhängig von ihrer Religion;
· Wünsche und Bedarfe äußern können: Angebote, in deren Rahmen Schüler:innen religiöse und areligiöse Bedarfe äußern und sich verstanden fühlen können (z.B.schulische Veranstaltungen des interreligiösen Dialogs, auf denen Schüler:innen aus verschiedenen Hintergründen über ihren Glauben oder ihre Weltanschauung sprechen;
· Zusammenarbeit mit religiösen Gemeinschaften anregen: Kooperation mit lokalen Glaubensgemeinschaften und Einbindung von Vertreter:innen verschiedener Religionen in schulische Veranstaltungen (z.B. Schulgottesdienst, gemeinsames Fastenbrechen, Rosch haSchana-Feier);
· Ansprechpartner:innen für religiöse Fragen schaffen: Bereitstellung einer Vertrauensperson mit schüler:innenfreundlichen Ansprechzeiten (z. B. Lehrkraft, externe Berater:innen), die Schüler:innen mit religiösen Anliegen unterstützt;
· Kollegium weiterbilden: Schulisches Personal über die Gebräuche und Traditionen verschiedener Religionen informieren (z.B. während einer Fortbildung, gemeinsamer Besuch einer Synagoge, interkulturelles Fastenbrechen)

[bookmark: _Toc227852857]Rassismussensibilität
„Rassismus konstruiert Rassen, sodass körperliche, kulturelle oder religiöse Aspekte als genuine Gruppenmerkmale erscheinen, die für alle Gruppenmitglieder zentral bedeutsam seien und einen grundsätzlichen Unterschied zur ‚eigenen‘ Gruppe markierten. Die Konstruktion von ‚Rassen‘ hat zum Ziel und/oder als Effekt, dass eine eigene Gruppenidentität durch Abgrenzung von Anderen geschaffen wird und dass Aggressionen, Ausschlüsse und Privilegien damit legitimiert werden.“ (Attia & Keskinkilic 2017, 118) In dieser Form zieht sich Rassismus auch durch den schulischen Raum.
Das bedeutet, dass wir durch unsere gesellschaftliche Sozialisation gewisse Vorannahmen mitbringen, was weder zu verurteilen noch vollkommen zu verhindern ist. Wichtig ist in diesem Zusammenhang ein Bewusstsein dafür, dass wir als gesamte Schulgemeinschaft in rassistische Diskurse verstrickt sind. Mit diesem Bewusstsein können wir uns bemühen, etwa von Ethnisierung und Kulturalisierung Abstand zu nehmen.
Mit Blick auf Radikalisierung bedeutet das etwa, den Blick auf konkretes Verhalten oder konkrete Äußerungen von jungen Menschen zu legen, ohne dabei in kulturalisierende („Sie tut das, weil ihre Kultur das so vorsieht.“) oder ethnisierende („Er tut das, weil er XY-sche Wurzeln hat“) Argumentations- oder Denkmuster zu verfallen.

[bookmark: _Toc227852858]Konstruktive Kommunikation
Der Umgang mit autoritären, menschenabwertenden, pluralitätsfeindlichen oder gewaltbefürwortenden Äußerungen unter Schüler:innen kann herausfordernd sein. Schnell gerät pädagogisches Personal in eine Spirale trennender Kommunikation: Auf einen provokanten Auslöser folgt eine moralische Bewertung – etwa durch Gegenvorwürfe, Rechtfertigungen, Gesprächsabbrüche oder gar persönliche Angriffe. Das kann dazu führen, dass sich das Gegenüber weiter in die eigene ideologische Blase zurückzieht.
Hier setzt der Ansatz der konstruktiven Kommunikation an (Bothe 2023). Ziel ist es, in schwierigen Gesprächssituationen nicht durch Abwehr oder Konfrontation, sondern durch Empathie und Dialogbereitschaft Zugang zum Gegenüber zu schaffen – auch dann, wenn sie für uns nur schwer erträglich sind.
Was schulisches Personal (im Verlauf eines Clearing-Verfahrens) dazu beitragen kann:
· Aussage und Person trennen: Radikale oder diskriminierende Aussagen dürfen benannt und eingeordnet werden, ohne das Gegenüber abzuwerten. Man kann Wertschätzung zeigen, ohne Zustimmung zu signalisieren: Empathisch sein bedeutet nicht, einer Position zuzustimmen – es heißt, den Menschen dahinter wahrzunehmen.
Beispiel: Ein Schüler äußert im Unterricht: „Flüchtlinge kriegen doch eh alles in den Hintern geschoben, während wir hier nichts haben!“
Die Lehrkraft bleibt ruhig, vermeidet eine impulsive Gegenreaktion und sagt:
„Ich höre, dass du dich ungerecht behandelt fühlst – das kann ich nachvollziehen. Mir ist aber wichtig, dass wir bei solchen Themen sachlich bleiben und Menschen nicht pauschal abwerten. Lass uns anschauen, was tatsächlich an Unterstützung geleistet wird und wo vielleicht auch Probleme liegen.“
So wird die Aussage eingeordnet, aber die Person nicht verurteilt. Die Lehrkraft zeigt Wertschätzung für das emotionale Bedürfnis nach Gerechtigkeit – ohne die diskriminierende Aussage zu akzeptieren.

· Mit Empathie reagieren: Auf Provokation nicht impulsiv oder abwertend reagieren, sondern dialogbereit bleiben. Ziel ist zunächst, eine Gesprächsbereitschaft herzustellen oder zu halten.	
Beispiel: In einer Pause sagt ein Schüler: „Ich würde die alle einfach rauswerfen – die passen nicht hierher.“	
Statt mit Abwehr oder Konfrontation zu reagieren, antwortet die Schulsozialarbeiterin: „Das klingt, als ob du dich irgendwie bedroht oder übergangen fühlst. Magst du erzählen, woher das kommt?“	
Die Reaktion ist nicht wertend, sondern öffnet einen Raum für Dialog. Durch die empathische Haltung wird die emotionale Ebene angesprochen, auf der ein Gespräch überhaupt erst möglich wird.

· Selbstreflexion des Gegenübers fördern: Viele junge Menschen sind sich ihrer Gefühle, Bedürfnisse oder Wünsche gar nicht bewusst. Diese lassen sich gemeinsam erarbeiten. Sie bieten meist einen effektiveren Zugang zu Menschen, als moralische Bewertungen, Vorwürfe oder Rechtfertigungen.
Beispiel: Eine Schülerin äußert wiederholt Verschwörungserzählungen, etwa: „Die da oben wollen uns alle kontrollieren, deshalb impfen sie uns!“
Die Lehrkraft sagt im Einzelgespräch:	
„Was macht dir an dem Gedanken am meisten Angst? Und was wünschst du dir stattdessen?“	
Statt die Aussage direkt zu entkräften, wird nach den darunterliegenden Gefühlen und Bedürfnissen gefragt. Dadurch kann die Schülerin eigene innere Prozesse reflektieren, was langfristig zur Distanzierung von extremen Positionen beitragen kann.
· Werte ins Gespräch bringen: Radikalisierte Positionen treffen oft auf einen Wertekonflikt. Wenn gemeinsame Werte identifiziert werden können (z. B. Gerechtigkeit, Zugehörigkeit, Sicherheit), wird ein Gespräch auf Augenhöhe möglich. Gemeinsame Werte können ein hilfreicher Gesprächseinstieg sein. Sie bilden für uns aber nur dort eine tragfähige Grundlage, wo Gleichwertigkeit, Teilhabe und Sicherheit anderer nicht infrage gestellt werden.
Beispiel: Ein Schüler beschwert sich über Gleichstellung und äußert: „Früher hatten Männer wenigstens noch was zu sagen. Heute dürfen ja nur noch Frauen mitreden.“
Die Lehrkraft nimmt den Impuls auf und fragt:
„Was genau macht dir daran Sorgen? Worum geht’s dir – um Gerechtigkeit, Respekt, Fairness?“	
Der Schüler wird eingeladen, seine Aussage auf der Werteebene zu hinterfragen. Gemeinsam kann ausgelotet werden, ob es z. B. ein gemeinsames Bedürfnis nach Fairness oder Anerkennung gibt – trotz unterschiedlicher Sichtweisen.
Konstruktive Kommunikation entfaltet ihre Wirksamkeit dort, wo noch Gesprächsbereitschaft besteht. Sie ist vor allem in Situationen sinnvoll, in denen junge Menschen noch erreichbar sind und Positionen nicht vollständig verfestigt sind. Wo Dialogbereitschaft fehlt oder sich problematische Haltungen bereits stark verfestigt haben, braucht es andere Maßnahmen, etwa weitergehende Unterstützung oder spezialisierte Hilfen.[footnoteRef:2] [2:  Vgl. Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V. (Hrsg.) (2025): Demokratie im Dialog. Ein Methodenhandbuch zur demokratischen Konfliktbearbeitung für Argumentations- und Kommunikationstrainings mit Erwachsenen, Berlin, S. 79–81, online verfügbar unter: https://www.vielfalt-mediathek.de/wp-content/uploads/2026/02/Demokratiefoerderung_Demokratie-im-Dialog_Methodenhandbuch.pdf?utm_source=chatgpt.com. 
] 





[bookmark: _Toc227852859]Definitionen
Unsere Schule betreibt Radikalisierungsprävention im Rahmen einer demokratischen Schulkultur. Dafür legen wir unserer Arbeit ein bestimmtes Verständnis von Radikalisierung, Prävention und Demokratieförderung zugrunde. Zudem arbeiten wir mit Indikatoren, die dem schulischen Personal Orientierung geben sollen. Diese Indikatoren sind nicht als starre Checkliste zu verstehen, sondern als Hilfe für die pädagogische Einordnung konkreter Situationen.
[bookmark: _Hlk193235813]
[bookmark: _Toc227852860]Extremismus oder Radikalisierung?
Wir vermeiden den Begriff des Extremismus in unserer pädagogischen Arbeit und sprechen lieber von Radikalisierung. Denn der Begriff des Extremismus wird vor allem in juristischen und sicherheitsbehördlichen Zusammenhängen verwendet (etwa von den Bundes- und Landesämtern für Verfassungsschutz oder dem Bundeskriminalamt). Er ist also stark mit Sicherheitslogiken verknüpft, mit Überwachung, Strafverfolgung und Gefahrenabwehr. Der Begriff der Radikalisierung betont demgegenüber die prozesshafte Entwicklung und Veränderbarkeit von Radikalisierungsprozessen. Unsere Schule arbeitet pädagogisch; in den seltensten Fällen geht es uns um tatsächliche Gefahrenabwehr.

[bookmark: _Toc227852861]Definition Radikalisierung
Nicht jede Form von Radikalität ist ein Problem für Schulen. Unsere Arbeit richtet sich nicht gegen abweichende Meinungen, provokatives Verhalten, kontroverse religiöse oder politische Positionierungen oder grundlegende Gesellschaftskritik als solche. Schule muss Räume für Kontroversität, Widerspruch und Kritik offenhalten. Entscheidend ist für uns die Frage, wo legitime Kritik in menschenabwertende, autoritäre, pluralitätsfeindliche oder gewaltbefürwortende Dynamiken umschlägt. 
Gegen diese Form von Radikalisierung stellen wir uns. Wir unterscheiden ausdrücklich zwischen emanzipatorischer Radikalisierung, die Diskriminierung und Ausschlüsse kritisiert und sich für Gleichwertigkeit, Freiheit und Teilhabe aller Menschen einsetzt, und problematischen Radikalisierungsdynamiken, die Ungleichwertigkeit, Unterordnung, Feindbilder oder Gewalt fördern. 
Handlungsleitend ist für uns dabei die Orientierung, dass die Freiheit des Einen dort endet, wo die Freiheit des Anderen beginnt. Für die pädagogische Einordnung konkreter Situationen ist dabei immer auch wichtig, ob Äußerungen oder Handlungen an bestehende gesellschaftliche Ausgrenzungsverhältnisse anknüpfen.

[bookmark: _Toc227852862]Definition Prävention
Wir verstehen Prävention nicht nur als Verhinderung problematischer Entwicklungen, sondern auch als Stärkung von Bedingungen, unter denen problematische Radikalisierungsdynamiken weniger wahrscheinlich werden. Dazu gehören Teilhabe, Anerkennung, Beziehung, Diskursfähigkeit, Konfliktfähigkeit und eine diskriminierungssensible Schulkultur. Wir arbeiten dabei primär- und sekundärpräventiv: Demokratische Schulkultur und Schutzfaktoren stärken einerseits, konkrete Hinweise auf problematische Entwicklungen einordnen und zuständig bearbeiten andererseits. 
Analog dazu heißt es im Sozialgesetzbuch (SGB VIII) in § 14 zum erzieherischen Kinder- und Jugendschutz, dass Maßnahmen junge Menschen „befähigen [sollen], sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen“. Das entspricht unserem präventiven Verständnis, problematische Entwicklungen nicht nur abzuwehren, sondern junge Menschen in ihrer Urteils- und Handlungsfähigkeit zu stärken. 
Für unsere praktische Arbeit ist wichtig, zwischen problematischen Ideologien, Äußerungen oder Handlungen und dem jungen Menschen als Person zu unterscheiden. Wir wollen problematische Entwicklungen klar benennen, ohne Schüler:innen als ganze Person zu verurteilen. Gleichzeitig arbeiten wir pädagogisch mit Menschen, deren Erfahrungen, Bedürfnisse, Beziehungen und Ressourcen unterschiedlich sind und berücksichtigt werden müssen. Diese Unterscheidung hilft uns, nicht zu stigmatisieren und trotzdem handlungsfähig zu bleiben.

[bookmark: _Toc227852863]Definition Demokratieförderung
Wir bestimmen nicht nur, gegen welche Haltungen und Dynamiken wir uns als Schule wenden, sondern auch, wofür wir uns einsetzen. Demokratieförderung bedeutet für uns, Teilhabe, Ambiguitätstoleranz, Offenheit für andere Perspektiven, Konfliktfähigkeit und individuelle Ressourcen unter unseren Schüler:innen zu stärken. Sie ist damit kein Zusatz zu schulischer Radikalisierungsprävention, sondern ein wesentlicher Teil davon.

[bookmark: _Toc227852864]Indikatoren von Radikalisierung
Zu Indikatoren von Radikalisierung zählen wir die folgenden:
· Selbstüberhöhung in Verbindung mit Abwertung Andersdenkender
· Versuchte Einflussnahme und Aufbau von Gruppendruck auf andere Schüler:innen
· Rückzug, Isolation, Abbruch bisher wichtiger Beziehungen
· Erhebung eines absoluten Wahrheitsanspruches, Verweigerung von Gegenperspektiven
· Dichotomes Weltbild, klar konturierte Feindbilder
· (…)
Nicht alles, was provoziert, polarisiert oder irritiert, ist bereits radikalisierungsrelevant. Neben akut problematischen Entwicklungen gibt es auch pädagogisch herausfordernde, aber nicht radikalisierungsrelevante Verhaltensweisen. Diese Unterscheidung ist für die schulische Einordnung zentral.
[bookmark: _Hlk193235923]
[bookmark: _Toc227852865]Nicht-Indikatoren von Radikalisierung
Wichtig ist uns auch festzuhalten, was keine Indikatoren von Radikalisierung sind. Denn häufig werden gerade die folgenden Verhaltensmuster zum Anlass genommen, von Radikalisierung auszugehen:
· Konservative oder traditionelle Wertvorstellungen (z. B. zu Familie, Geschlechterrollen oder Moral)
· Strenge religiöse Praxis (z. B. regelmäßiges Gebet, Fasten)
· Politischer oder religiöser Aktivismus (z. B. Engagement für soziale Gerechtigkeit, Umwelt oder Menschenrechte)
· Kritik an staatlichen Institutionen oder gesellschaftlichen Normen (solange sie nicht mit Verschwörungsideologien oder Feindbildern einhergeht)
Selbstverständlich kann es Merkmalskombinationen geben, die einzelne Indikatoren aus dieser Liste enthalten. Aber keiner dieser Nicht-Indikatoren ist per se und einzelstehend radikalisierungsanzeigend.
Schüler:innen, die konservative Positionen vertreten, ihre Religion intensiv praktizieren oder gesellschaftliche Kritik äußern, sollen sich nicht beobachtet oder unter Generalverdacht gestellt fühlen. Unsere Schule soll ein Ort sein, an dem junge Menschen offen über ihre Werte, Überzeugungen und Fragen sprechen können. Gerade dafür ist Vertrauen eine zentrale Voraussetzung. Zugleich gilt: Relevant wird eine pädagogische Einordnung dort, wo sich solche Positionen mit Feindbildern, Abwertung, Autoritarismus oder Gewaltlegitimation verbinden.

[bookmark: _Toc227852866]Demokratische Schulkultur
[bookmark: _Toc227852867]FreiRaum
Schule ist ein zentraler Ort für Demokratiebildung und Prävention. Hier erleben junge Menschen Zugehörigkeit, Konflikte, Anerkennung, Ausschlüsse und Aushandlungsprozesse. Gerade deshalb braucht Schule Räume, in denen Schüler:innen zur Ruhe kommen, Fragen stellen, Perspektiven austauschen und Widersprüche bearbeiten können.
An unserer Schule sind Themen wie Zugehörigkeit, Religion, Ungerechtigkeit, Identität, Konflikte oder politische Spannungen präsent – etwa im Flur, im Chat, in Provokationen oder in zugespitzten Auseinandersetzungen. Der FreiRaum ist ein Versuch, dafür einen pädagogisch tragfähigeren Ort zu schaffen.
Der FreiRaum ist ein pädagogisch begleiteter physischer Raum in der Schule, in dem Schüler:innen zur Ruhe kommen, beten oder meditieren und zu bestimmten Zeiten über Themen sprechen können, die sie beschäftigen. Er schafft Raum für Rückzug ebenso wie für kontroverse Auseinandersetzung.
Der FreiRaum ist kein Sonderformat für „auffällige“ oder „gefährdete“ Schüler:innen und keine Maßnahme, die junge Menschen unter Radikalisierungsverdacht stellt. Er ist ein Angebot für die Schulgemeinschaft. Seine Bedeutung für schulische Radikalisierungsprävention liegt darin, dass er Beziehung, Beteiligung, Anerkennung und frühe pädagogische Bearbeitung stärkt.
Die Einrichtung eines FreiRaums dient deshalb nicht in erster Linie dazu, problematische Entwicklungen zu verhindern. Vielmehr schafft ein FreiRaum Raum für Teilhabe, Austausch, Reflexion und Aushandlung in einer pluralen Schule. Seine präventive Wirkung entfaltet der FreiRaum nicht als Wunderlösung, sondern als Baustein unserer demokratischen Schulkultur.
Merkmale eines FreiRaums
Ein FreiRaum ist aus unserer Sicht durch vier Merkmale gekennzeichnet:
Multifunktional: Er ist sowohl Rückzugsort als auch Gesprächsraum. Schüler:innen können dort zur Ruhe kommen, beten oder meditieren, aber auch miteinander ins Gespräch kommen und Differenzen aushandeln.
Inklusiv: Der FreiRaum steht grundsätzlich allen Schüler:innen offen. Er ist nicht auf bestimmte Gruppen, Religionszugehörigkeiten oder Problemlagen beschränkt.
Partizipativ: Schüler:innen gestalten den FreiRaum von Anfang an mit. Das betrifft Fragen der Nutzung, der Atmosphäre, möglicher Gesprächsformate und – wenn nötig – gemeinsamer Absprachen.
Sicher: Der FreiRaum soll einen spürbaren Unterschied zum bewerteten schulischen Alltag bieten. Zugleich ist er kein rechtsfreier Raum. Wo Gleichwertigkeit, Teilhabe, Sicherheit oder Freiheit anderer verletzt werden, braucht es pädagogische Einordnung und klare Grenzziehung.
Ziele eines FreiRaums
Mit dem FreiRaum verbinden wir insbesondere zwei Ziele:
· Anerkennung vielfältiger Identitäten: Schüler:innen sollen erleben, dass unterschiedliche Lebensrealitäten, Fragen, Zugehörigkeiten sowie religiöse oder nichtreligiöse Perspektiven und Erfahrungen in Schule Platz haben.
· Demokratische Konfliktfähigkeit fördern: Schüler:innen sollen lernen, Meinungsverschiedenheiten, Unsicherheiten und Spannungen auszuhalten, auszudrücken und zu bearbeiten, ohne auf Abwertung, Rückzug oder Eskalation angewiesen zu sein.
Fragen der praktischen Umsetzung
Damit ein FreiRaum wirksam werden kann, braucht er eine sensible und realistische Ausgestaltung. Dabei ist entscheidend, dass ein solcher Raum verlässlich, begleitet und für Schüler:innen als sinnvoll erfahrbar ist.
· Raumverfügbarkeit: Nicht jede Schule verfügt über einen freien Raum. Ein FreiRaum muss daher nicht von Anfang an ein dauerhaft exklusiver Raum sein. Denkbar sind auch pragmatische Lösungen, etwa die zeitweise Nutzung eines vorhandenen Raums in der Mittagspause, eines Beratungsraums, Mehrzweckraums oder Fachraums zu festgelegten Zeiten. Auch mobile oder probeweise Lösungen sind möglich. Nicht der exklusive Raum ist entscheidend, sondern die verlässliche Nutzbarkeit.
· Offenheit und Zielgruppe: Der FreiRaum sollte grundsätzlich offen für alle Schüler:innen sein. Er ist kein Angebot für eine besondere Problemgruppe und kein Raum nur für einzelne religiöse oder politische Anliegen.
· Kommunikation in der Schulgemeinschaft: Die Einführung eines FreiRaums sollte frühzeitig und transparent kommuniziert werden. Gegenüber Kollegium, Schüler:innen und Eltern sollte deutlich werden, dass hier ein Raum für Teilhabe, Rückzug, Austausch und demokratische Schulkultur erprobt wird. Dabei kann es hilfreich sein, offen zu benennen, dass es sich um einen Versuch mit Potenzial handelt, aus dem die Schule lernen will. Nicht die perfekte Botschaft ist entscheidend, sondern die transparente Einladung, etwas mit Potenzial gemeinsam zu erproben.
· Betreuung und Verantwortung: Ein FreiRaum braucht verlässliche Begleitung. Es muss geklärt sein, wer ansprechbar ist, wer den Raum begleitet und wie Aufsicht und Verantwortung geregelt sind. Dabei ist nicht in erster Linie die Berufsbezeichnung der Betreuenden entscheidend, sondern deren Beziehungsfähigkeit, Sensibilität und Moderationskompetenz. Hilfreich können zwei verlässliche Betreuungspersonen sein, idealerweise mit unterschiedlichen Zugängen und Perspektiven.
· Nutzungszeiten: Ein FreiRaum muss nicht sofort täglich und dauerhaft geöffnet sein. Gerade zum Einstieg können feste, überschaubare Zeiten sinnvoll sein, etwa in der Mittagspause oder an einzelnen Tagen in der Woche. Wichtig ist, dass die Nutzung verlässlich ist und nicht nur punktuell angekündigt wird. Nicht maximale Öffnung ist entscheidend, sondern verlässliche und überschaubare Zeiten.
· Regeln: Ein FreiRaum braucht nicht zwangsläufig viele Regeln. Entscheidend ist vielmehr, dass Schüler:innen einen solchen Raum annehmen und verantwortungsvoll mitgestalten können. Wo Absprachen notwendig sind, sollten sie möglichst wenige, klare und gemeinsam nachvollziehbare Leitlinien betreffen. Nicht viele Regeln sind entscheidend, sondern das Vertrauen, dass Schüler:innen einen solchen Raum sinnvoll nutzen können.
· Nachhaltigkeit: Ein FreiRaum sollte möglichst nicht nur vom Engagement einzelner Personen abhängen. Sinnvoll ist es, Zuständigkeiten, Zeiten, Vertretung und Kommunikation verbindlich zu klären, Rückhalt durch die Schulleitung sicherzustellen und den Ansatz an bestehende Schulstrukturen anzubinden. Auch eine begleitete Erprobung mit anschließender Auswertung kann hilfreich sein. Nicht der große Start ist entscheidend, sondern dass der FreiRaum begleitet wird, verbindlich organisiert ist und von Schulleitung und Schulgemeinschaft mitgetragen wird.
Wir verstehen den FreiRaum als einen konkreten Ausdruck demokratischer Schulkultur: als Ort, an dem Unterschiedlichkeit im schulischen Alltag nicht vorschnell problematisiert, sondern pädagogisch begleitet wird; an dem Schüler:innen Anliegen äußern, sich einbringen und Widersprüche aushalten können.
[bookmark: _Toc227852868]Demokratische Schulkultur im Alltag
Demokratische Schulkultur zeigt sich nicht nur in einzelnen Projekten, sondern in der Art, wie Schule Beteiligung, Zugehörigkeit, Konflikte und Unterschiedlichkeit im Alltag gestaltet. Sie entsteht dort, wo Schüler:innen erleben, dass ihre Perspektiven zählen, dass sie Gehör finden, dass Konflikte bearbeitet werden können und dass Unterschiedlichkeit anerkannt wird.
Wir wollen an unserer Schule Teilhabe, Anerkennung, Ambiguitätstoleranz, Diskursfähigkeit und Diskriminierungssensibilität stärken. Gerade darin liegt auch ihre präventive Bedeutung: Nicht weil jede Form von Beteiligung unmittelbar Radikalisierung verhindert, sondern weil unsere Schule dadurch Bedingungen fördert, unter denen Zugehörigkeit, Konfliktbearbeitung, Anerkennung und Reflexion wahrscheinlicher werden.
Demokratische Schulkultur kann im Schulalltag viele Formen annehmen. Sie muss nicht immer als neues Großprojekt beginnen, sondern kann auch an bestehende Strukturen anschließen oder in kleinen Schritten erprobt werden. Mögliche Ansatzpunkte sind zum Beispiel:
· Partizipationsmöglichkeiten im Schulalltag stärken: Schüler:innen können an Fragen beteiligt werden, die ihren Alltag betreffen, etwa an der Gestaltung von Räumen, Pausenbereichen, Projekttagen, Regeln des Zusammenlebens oder thematischen Schwerpunkten im Schulleben. Dazu kann auch gehören, Verantwortung in Pat:innenmodellen, Demokratieteams, bei der Moderation von Austauschrunden oder in der Mitgestaltung schulischer Veranstaltungen zu übernehmen. Entscheidend ist, dass Beteiligung nicht nur symbolisch stattfindet, sondern erkennbar wirksam ist.
· Beschwerde- und Rückmeldestrukturen: Demokratische Schulkultur braucht verlässliche Möglichkeiten, Kritik, Diskriminierungserfahrungen, Konflikte oder Unsicherheiten anzusprechen. Dazu können niedrigschwellige Ansprechpersonen, regelmäßige Feedbackformate, Sprechstunden oder Beteiligungsformate gehören. Wichtig ist, dass Schüler:innen erleben, dass Rückmeldungen nicht folgenlos versanden.
· Demokratische Aushandlung stärken: Demokratische Schulkultur zeigt sich auch darin, ob Schüler:innen im Alltag erleben, dass unterschiedliche Perspektiven benannt, begründet und diskutiert werden können. Dazu können Unterrichtsformate gehören, die Meinungsbildung, Perspektivwechsel und argumentatives Streiten fördern, ebenso wie Schulveranstaltungen, bei denen Schüler:innen aktiv an Planung, Durchführung und Auswertung beteiligt sind.
Demokratische Schulkultur ist kein idealer Endzustand, sondern eine gemeinsame Entwicklungsaufgabe. Nicht entscheidend ist, ob bereits alles umfassend umgesetzt ist. Entscheidend ist, dass unsere Schule ihre eigenen Leerstellen wahrnimmt und sich auf den Weg macht, Beteiligung, Anerkennung, Konfliktfähigkeit und diskriminierungssensible Teilhabe im Alltag schrittweise zu stärken.
[bookmark: _Toc227852869]Clearing-Verfahren für Hinweise auf Radikalisierung
[bookmark: _Toc227852870]Der Nutzen eines Clearing-Verfahrens
Das Clearing-Verfahren ist ein siebenstufiges, strukturiertes Verfahren, in dem Schulleitung, Klassenleitung, Clearing-Beauftragte, Schulsozialarbeit und gegebenenfalls weitere Akteur:innen zusammenarbeiten, um mit Hinweisen auf mögliche problematische Radikalisierungsentwicklungen unter Schüler:innen umzugehen. Das präventive Moment liegt hier vor allem im Schaffen der schulischen Struktur selbst, die eine Arbeit mit dem Clearing-Verfahren erfordert. Diese schulische Struktur bedeutet, klare Abläufe und Zuständigkeiten verfügbar zu machen, um darauf zurückgreifen zu können, wenn es Hinweise auf Radikalisierung unter Schüler:innen gibt.

[bookmark: _Toc227852871]Aufbau des Clearing-Verfahrens
1. Vorrecherche
Das Clearing-Verfahren startet dann, wenn ein Hinweis auf eine mögliche problematische Radikalisierungsentwicklung eines oder einer Schüler:in an eine oder einen Clearing-Beauftragte:n herangetragen wird und diese:r in der Vorrecherche Anhaltspunkte für eine beginnende Radikalisierung feststellt. Die Vorrecherche beinhaltet vor allem Gespräche mit der Person, die den ursprünglichen Hinweis gegeben hat. Unter Umständen gehört auch das Ansprechen weiterer Personen dazu, etwa des oder der betreffenden Schüler:in selbst, von Eltern, Lehrkräften, Schulsozialarbeit oder Mitschüler:innen. In dieser ersten Phase treten die meisten Unsicherheiten auf und die Lage ist selten eindeutig. Es sollte also abgeklärt werden, ob es sich um einen Fall für das Clearing-Verfahren oder eher für die Schulsozialarbeit handelt. Diese Einschätzung ist oft schwierig und muss daher für jeden Fall individuell erfolgen. Unsicherheiten bei dieser Bewertung rühren häufig von multifaktoriellen Herausforderungen her, bei denen eine beginnende Radikalisierung und familiäre oder schulische Umstände zusammenwirken. Auffällige Veränderungen im Verhalten und in den schulischen Leistungen von Schüler:innen können vielfältige Auslöser haben. Daher sollte im Clearing-Verfahren zunächst überprüft werden, ob die Hinweise Substanz haben und auf problematische Radikalisierungsdynamiken hindeuten.

2. Einberufen eines Clearing-Teams
Wenn der oder die Clearing-Beauftragte aufgrund der Vorrecherche eine beginnende Radikalisierung für möglich hält, wird ein Clearing-Team einberufen, um beteiligte Akteur:innen zu informieren und das weitere Vorgehen zu besprechen. Hilfreich kann es dabei unter Umständen auch sein, in bestimmten Phasen eines Clearing-Verfahrens externe Präventionsakteur:innen einzubinden. Das können zum Beispiel das Jugendamt, Trainer:innen aus Sportvereinen oder sonstige externe Bezugspersonen des betreffenden jungen Menschen sein. Bei diesem ersten Zusammenkommen des Clearing-Teams wird die anschließende vertiefte Recherche geplant. Wichtig ist dabei eine kontinuierliche Transparenz gegenüber dem betreffenden jungen Menschen, der wissen soll, dass ein Clearing-Verfahren angestoßen wurde. Wichtig ist auch ein koordiniertes Vorgehen im Umgang mit Personen, die möglicherweise von dem Verhalten des betreffenden jungen Menschen betroffen sind. Die Arbeit mit ihnen ist meist nicht Teil des Clearing-Verfahrens, sondern wird beispielsweise von der Schulsozialarbeit weiterverfolgt.

3. Vertiefte Recherche
Die vertiefte Recherche dient dazu, sich ein ganzheitliches Bild der Situation zu verschaffen. Hierbei können unter anderem Methoden der Sozialen Arbeit hilfreich sein, wie beispielsweise die VIP-Karte zur Erfassung von Ressourcen im Umfeld des oder der Schüler:in. Die Clearing-Beauftragten erstellen mit dieser Methode eine Analyse des sozialen Umfelds des betroffenen jungen Menschen, vor allem durch Gespräche mit Eltern, dem jungen Menschen selbst, Lehrkräften oder anderen Schlüsselpersonen. Hierbei können Ressourcen für die weitere Fallbearbeitung sichtbar werden, etwa in Form von Bezugspersonen, zu denen der junge Mensch Vertrauen hat. Zudem ist es in dieser Phase wichtig, die für die Fallarbeit unabdingbare Beziehungsarbeit zu beginnen. Die vertiefte Recherche dient außerdem dazu, den Grad der Ideologisierung genauer einzuschätzen und mögliche bereits vorhandene Szenekontakte zu prüfen.

4. Beschluss von Maßnahmen durch das Clearing-Team
Die Clearing-Beauftragten rufen erneut das Clearing-Team zusammen und stellen die Ergebnisse der vertieften Recherche vor. Gemeinsam berät das Clearing-Team nun über die pädagogischen Maßnahmen und formuliert Ziele, die im Verlauf des Clearing-Verfahrens erreicht werden sollen. Ziele können beispielsweise ein erfolgreicher Schulabschluss oder das Unterbrechen gewaltbefürwortender Tendenzen sein. Ebenso kann die Förderung von Interessen und Fähigkeiten dazuzählen, die die Resilienz gegenüber problematischen Radikalisierungsdynamiken stärken können. Als positiv wirksam haben sich hier vor allem Methoden der systemischen Beratung erwiesen, aber auch narrativ-erzählende Ansätze, die zu einem erfolgreichen Abschluss des Falles beitragen können.

5. Durchführung der Maßnahmen
Bei der Durchführung der Maßnahmen ist es wichtig, dass alle Mitwirkenden gegenüber dem jungen Menschen als Allianz auftreten. Die Maßnahmen müssen nicht von den Clearing-Beauftragten durchgeführt werden, sondern können auch an andere schulische Akteur:innen delegiert werden. Mögliche Maßnahmen reichen von Methoden der Sozialen Arbeit über Methoden der systemischen Beratung bis hin zu freizeitpädagogischen Angeboten. In die Durchführung der Maßnahmen können auch außerschulische Personen eingebunden sein. Werden die Maßnahmen von mehreren Akteur:innen durchgeführt, ist eine Fallsteuerung durch eine:n Clearing-Beauftragte:n empfehlenswert.

6. Evaluation der Maßnahmen
Nach einer festgelegten Zeitspanne ruft der oder die Clearing-Beauftragte das Clearing-Team erneut zusammen, um gemeinsam zu prüfen, inwiefern die Maßnahmen zum Ziel geführt haben oder ob gegebenenfalls Modifikationen erforderlich sind.

7. Weiterführung der Maßnahmen oder Abschluss des Falls
Die Schritte 5 und 6 können sich wiederholen, bis die Ziele im jeweiligen Fall erreicht sind.



[bookmark: _Toc227852872]Personen und Zuständigkeiten
[bookmark: _Toc227852873]Clearing-Beauftragte
Es gibt an unserer Schule zwei Clearing-Beauftragte. Die Namen der Clearing-Beauftragten werden dem Kollegium bekanntgemacht. Sie erfüllen folgende Aufgaben:
· Ansprechpersonen für das Kollegium bei Hinweisen auf mögliche Radikalisierung unter Schüler:innen
· hauptverantwortliche Ansprechpersonen für die Verankerung von demokratischer Schulkultur und schulischer Radikalisierungsprävention
· Benennung und Einberufung eines multiprofessionellen Clearing-Teams zur strukturierten Bearbeitung von Hinweisen auf Radikalisierung
· Moderation und Aufgabenverteilung in den Sitzungen des Clearing-Teams
· Mitwirkung an der Weiterentwicklung von Strukturen und Maßnahmen demokratischer Schulkultur an unserer Schule
· fortwährende Sicherstellung von Fachkompetenz in den Feldern demokratische Schulkultur und Radikalisierungsprävention, z. B. durch Teilnahme an Clear-Vision-Netzwerktreffen
Die beiden Clearing-Beauftragten können innerhalb des Clearing-Teams die folgenden Aufgaben delegieren:
· Regelmäßige Vorstellung des Verfahrens in schulischen Kontexten, auch gegenüber neuen Kolleg:innen
· Dokumentation der Sitzungen des Clearing-Teams
· Kontakt zu dem betreffenden jungen Menschen und dessen Bezugspersonen
· Kontakt zu außerschulischen Akteur:innen
· Mitwirkung an der Kommunikation und Sichtbarmachung von Ansätzen demokratischer Schulkultur innerhalb der Schule
Die beiden Clearing-Beauftragten erhalten für diese Aufgaben […] Entlastungsstunden.

[bookmark: _Toc227852874]Personelle Fluktuation
Sollte eine:r der beiden Clearing-Beauftragten die Schule verlassen, arbeitet diese Person gemeinsam mit dem oder der zweiten Clearing-Beauftragten rechtzeitig eine:n Nachfolger:in ein.

[bookmark: _Toc227852875]Außerschulische Akteur:innen
Im Verlauf eines Clearing-Verfahrens kann externe Expertise erforderlich sein. Einbezogen werden können etwa:
· Eltern und weitere Bezugspersonen des jungen Menschen
· Regionale oder überregionale Fach- und Beratungsstellen wie z. B. … sowie das Jugendamt. Die Expertise von … liegt in den Bereichen … und es besteht Kontakt zu …
· Sicherheitsbehörden wie die Polizei oder der Verfassungsschutz
Vorsicht: Nach dem Legalitätsprinzip ist die Polizei verpflichtet, ein Ermittlungsverfahren zu eröffnen, wenn sie eine den Anfangsverdacht rechtfertigende zureichende Kenntnis von einer möglichen Straftat erlangt hat (§ 152 Abs. 2, § 160, § 163 StPO; § 386 AO). Weil das Clearing-Verfahren einen primär pädagogischen Ansatz verfolgt, ist der Einbezug der Polizei je nach Fall sorgfältig abzuwägen.

[bookmark: _Toc227852876]Vorhandene Schulstrukturen
Die Arbeit mit dem Clearing-Verfahren und die Verankerung demokratischer Schulkultur sind an unserer Schule angedockt an …, um Ressourcen zu bündeln, Doppelstrukturen zu vermeiden und Arbeitsaufwand zu sparen.
[Z. B. Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage]
[Z. B. Gewaltschutzkonzept]
[Z. B. Gesundheitspräventionskonzept]
[Z. B. UNESCO-Schule]
Das bedeutet …

[bookmark: _Toc227852877]Clearing-Team
Beim Clearing-Team handelt es sich um eine je nach Fall in seiner Zusammensetzung flexible Arbeitsgruppe, die Hinweise auf mögliche Radikalisierung des betreffenden jungen Menschen gemeinsam bearbeitet. Die Clearing-Beauftragten berufen dafür einschließlich sich selbst ca. 3–5 Personen ein. Die genannten Aufgaben der Clearing-Beauftragten kann das Team untereinander aufteilen.
Teil des Teams sollte sein:
· die beiden Clearing-Beauftragten
· die Schulsozialarbeit (falls nicht schon Clearing-Beauftragte:r)
· die Schulleitung
· die Person, von der der ursprüngliche Hinweis auf mögliche Radikalisierung ausging
Bei Bedarf hinzugezogen werden können außerdem:
· der junge Mensch selbst
· Jugendamt
· Polizei
· Eltern und/oder Bezugspersonen des jungen Menschen
· Klassenleitung der betroffenen Person
· regionale Fach- und Beratungsstellen
· Verfassungsschutz
Im Falle von Uneinigkeit innerhalb des Teams, beispielsweise über durchzuführende Maßnahmen, entscheidet [die Schulleitung/Abstimmung/…].

[bookmark: _Toc227852878]Dokumentation
Das Kollegium wird über die Arbeit des Clearing-Teams und zentrale Entwicklungen im Bereich demokratischer Schulkultur auf folgenden Anlässen informiert.
Über die Sitzungen des Clearing-Teams wird Protokoll geführt. Die Protokolle werden [Ablageort] gesichert und nach [Zeit] gelöscht. Der Zugriff auf die Protokolle erfolgt durch […].

[bookmark: _Toc227852879]Kommunikation 
Die Clearing-Beauftragten stellen sicher, dass möglichst alle Lehrkräfte, Schüler:innen, Eltern sowie die Schulsozialarbeit über ein Clearing-Verfahren informiert sind. Das kann beispielsweise durch Vorstellungen auf Schulkonferenzen, durch Aushänge am schwarzen Brett oder durch Informationen auf dem Internet-Auftritt der Schule geschehen.

[bookmark: _Toc227852880]Beteiligung von Eltern
Die Zusammenarbeit mit Eltern stellt einen wichtigen Baustein demokratischer Schulkultur und schulischer Radikalisierungsprävention dar. Eltern sind zentrale Bezugspersonen und prägen die Werteorientierung ihrer Kinder maßgeblich mit. Ihre frühzeitige Einbindung fördert gegenseitiges Vertrauen und stärkt die gemeinsame Verantwortung für ein respektvolles und demokratisches Schulklima.
Die folgenden Maßnahmen können dazu beitragen, Eltern gezielt in präventive Strukturen einzubeziehen:
1. Informationsveranstaltungen und Workshops: Regelmäßige Angebote zu Themen wie „Radikalisierung erkennen“, „Demokratie fördern im Alltag“ oder „Digitale Medien“ können Eltern ermöglichen, sich zu informieren, Fragen zu stellen und Unsicherheiten abzubauen. Schulen können dafür z. B. externe Präventionsakteur:innen einladen, die ihre Angebote vorstellen und so dazu beitragen, Ängste und Vorurteile abzubauen.
2. Einbindung in schulische Projekte und Veranstaltungen: Schule kann Eltern einladen, sich aktiv an Projekttagen, Diskussionsrunden oder themenspezifischen Elternabenden zu beteiligen, etwa durch eigene Beiträge, durch die Mitgestaltung von Veranstaltungen oder durch die Unterstützung bei der Umsetzung von Maßnahmen.
3. Vertrauensvolle Kommunikation fördern: Schule sollte aktiv Räume schaffen, in denen Eltern mit Sorgen, Fragen oder Beobachtungen Gehör finden. Dazu gehört auch eine regelmäßige Kommunikation über schulische Präventionsarbeit und demokratische Schulkultur. Klassenleitungen, Schulsozialarbeit oder Vertrauenslehrkräfte können gezielt als Brückenpersonen fungieren und den Kontakt auch dann zu Eltern halten, wenn kein Fehlverhalten des jeweiligen Kindes vorliegt. Das kann die Beziehung für den Krisenfall stärken.
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